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Vereinssatzung  

Heilbronn Alumni 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins   

1. Der Verein führt den Namen „Heilbronn Alumni“. Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 

Heilbronn eingetragen und führt den Zusatz „e.V.“.  

2. Der Verein hat seinen Sitz in Heilbronn. 

3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Gemeinnützigkeit und Zweck des Vereins   

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 

Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Forschung und Lehre sowie der Aus- 

und Weiterbildung durch die Schaffung einer Verbindung zwischen Lehrenden, 

Studierenden und Absolventen der GGS (German Graduate School of 

Management & Law Heilbronn und deren Folgeinstitutionen), um den 

wechselseitigen Wissenstransfer zwischen Theorie und Praxis herzustellen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verdeutlicht durch:  

a. Etablierung eines Netzwerks zwischen der GGS und ihren Absolventen; 

b. Förderung des Meinungs- und Erfahrungsaustausches zwischen den 

Absolventen der GGS  

c. Durchführung von Kontaktseminaren mit Teilnehmern aus der Praxis;  

d. Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Veröffentlichungen  

e. Finanzielle und sonstige Unterstützung von Forschung, Lehre sowie der 

Aus- und Weiterbildung; 

f. Herstellung von Partnerschaften zwischen Absolventen, Studierenden, 

Unternehmen und gesellschaftlichen Institutionen sowie anderer 

Absolventennetzwerke.  
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3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 

Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt 

werden.  

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an 

eine durch die Liquidatoren bestimmte gemeinnützige Organisation, die es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereins können grundsätzlich alle Studienabsolventen aus Heilbronn, sowie 

Akademiker die in Heilbronn leben oder arbeiten, werden. Zusätzlich können Professoren 

und Lehrbeauftragte sowie administrative Mitarbeiter der Heilbronner Hochschulen 

Mitglieder im Verein werden. In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand auch 

Personen, die die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, als Mitglieder des Vereins 

zulassen.  

2. Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf 

Lebenszeit ernennen.  

3. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der 

an den Vorstand zu richten ist. 

4. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 

Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die 

Ablehnung mitzuteilen.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 

Austritt aus dem Verein. 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt kann 

nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine vierteljährliche 

Kündigungsfrist einzuhalten ist.  
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3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 

Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst 

beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate  

verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss 

des Vorstands über die Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden.  

4. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins 

verletzt. Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur 

mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben und in der Mitgliederversammlung 

hierüber berichten.  

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge  

1. Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Zahlung eines Jahresbeitrags. Dieser Jahresbeitrag, 

sowie die Zahlungsmodalitäten werden in der Beitragsordnung geregelt. Zur Finanzierung 

besonderer Vorhaben können Umlagen bis zur doppelten Höhe des Jahresbeitrags 

erhoben werden. 

2. Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von 

der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 

4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder 

teilweise erlassen oder stunden. 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder   

1. Die Mitglieder sind berechtigt an allen satzungsmäßigen Veranstaltungen und 

Versammlungen des Vereins teilzunehmen.  

2. Die Möglichkeit zur Teilnahme an sonstigen Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins 

steht unter dem Vorbehalt der Machbarkeit. 

3. Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die Interessen des Vereins 

unter besonderer Berücksichtigung des Vereinszwecks zu wahren.  
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§ 7 Organe des Vereins   

 Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

§ 8 Vorstand  

1. Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. Der Vorstand 

kann darüber hinaus weitere Mitglieder kooptieren, die jedoch weder stimm- noch 

vertretungsberechtigt sind. 

2. Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. Lediglich im 

Innenverhältnis ist der Vorstand in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften, die 

das verabschiedete Budget übersteigen, die Zustimmung der Mitgliederversammlung 

erforderlich ist. 

 

§ 9 Zuständigkeit des Vorstands  

 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch  

 die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere  

 folgende Aufgaben:  

a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 

Aufstellung der Tagesordnung; 

b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;  

c. Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichts;  

d. Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern; 

e. Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern;  

f. Aufstellung des Haushaltsplans für das Geschäftsjahr.  
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§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands  

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im 

Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Der erste Vorsitzende und der 

Schriftführer werden in den geraden Kalenderjahren gewählt, der zweite Vorsitzende und 

der Schatzmeister in den ungeraden Jahren.  

2. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der 

Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.  

3. Eine vorzeitige Abberufung einzelner Vorstandsmitglieder ist bei Vorliegen eines wichtigen 

Grundes jederzeit durch Beschluss des Vorstands möglich. Das auszuschließende 

Vorstandsmitglied nimmt an der Beschlussfassung nicht teil; der Beschluss der übrigen 

Vorstandsmitglieder setzt Einstimmigkeit voraus. 

4. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 

Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.  

 

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands  

1. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht 

angekündigt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt 10 Tage. Die Frist beginnt mit dem 

auf die Absendung folgenden Tag.  

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegeben gültigen Stimmen; bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die 

des stellvertretenden Vorsitzenden.  

3. Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder 

dem zustimmen.  

4. Stimmberechtigt im Vorstand sind lediglich die von der Mitgliederversammlung gewählten, 

vertretungsberechtigten Vorstände. Volontäre und Beisitzer gelten hierbei als Ratgeber für 

den Vorstand. 
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§ 12 Mitgliederversammlung   

1. In der Mitgliederversammlung hat jedes volljährige Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung 

des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die 

Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein Mitglied 

darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.  

2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

a. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das 

nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des 

Vorstands; Entlastung des Vorstands; 

b. Festsetzung der Beitragsordnung und Umlagen (§ 5);  

c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands;  

d. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins;  

e. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

3. Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand 

auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen: 

a. an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort 

teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 

Kommunikation auszuüben oder 

b. ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der 

Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben. 

4. Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne 

Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom 

Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform 

abgegeben haben und der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

5. Die Mitgliederversammlung kann entweder real oder virtuell erfolgen. Der Vorstand 

entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in der Einladung 

mit. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon unberührt. Virtuelle 

Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mitglieder zugänglichen Online-Portal 
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statt. Die Mitglieder müssen sich über die bereitgestellten Zugangsdaten und mit ihrem 

vollen Namen anmelden. Die Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht zulässig.  

 

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung   

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal statt. Sie 

wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene 

Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Die Einberufung der 

Mitgliederversammlung kann auch durch Veröffentlichung in der „Heilbronner Stimme“ 

erfolgen; hierbei ist ebenfalls eine Frist von zwei Wochen beginnend mit dem Tag nach 

der Veröffentlichung einzuhalten.  

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung 

bekanntzugeben.  

3. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt 

werden, beschließt die Versammlung. 

4. Die Bestimmungen der Absätze (2) und (3) gelten nicht für Anträge auf Satzungsänderung.  

 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung   

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  
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§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung   

1. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein 

Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei 

Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 

vorhergehenden Diskussion einen neutralen Versammlungsleiter bestimmen, dieser steht 

in der Folge nicht zur Wahl. Der Versammlungsleiter bestimmt einen Protokollführer, 

sofern der gewählte Schriftführer nicht anwesend ist.  

2. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder dies beantragt.  

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß einberufen 

wurde. 

4. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der 

Satzung, inklusive des Vereinszwecks, ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun 

Zehnteln erforderlich. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht 

erschienenen Mitglieder kann gegenüber dem Vorstand nur innerhalb eines Monats erklärt 

werden. 

5. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten 

haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten 

hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende 

Los. 

6. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist.  

 

  

mailto:info@ggs-alumni.de
http://www.ggs-alumni.de/


 
 
 
 
 
 
 

Alumni-Verein der GGS – German Graduate 
School of Management & Law, Heilbronn 

E-Mail: info@ggs-alumni.de 
Internet: www.ggs-alumni.de  

Kreissparkasse Heilbronn 
BIC: HEISDE66XXX 

Bildungscampus 2, 74076 Heilbronn, 
Tel. 07131 - 64563637 

Vertretungsberechtigter Vorstand: Gustl 
Eder,  Isabel Lüder gen. Lühr, Patrick 
Lüder gen Lühr, Martin Frick 

IBAN:DE56620500000000141031 

 

§ 16 Spenden    

 Neben den laufenden Mitgliedsbeiträgen sollen Spenden zur Unterstützung der Arbeit  

 des Vereins eingeworben werden. Die Spender sind berechtigt, den Verwendungszweck  

 näher zu spezifizieren.  

 

§ 17 Auflösung des Vereins    

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 15 Abs. 

4).  

2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 

Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  

3. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen wird gemäß §2 Abs.3 einem 

gemeinnützigen Zweck zugeführt.  

 

§ 18 Wirksamkeitsvorbehalt    

Die gegenwärtige Vereinssatzung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit des Vereins durch die zuständige Finanzverwaltung. Mit Erteilung einer 

„vorläufigen Bescheinigung“ bzw. eines Freistellungsbescheides durch die Finanzverwaltung gilt 

die Bedingung als eingetreten bzw. der Vorbehalt als entfallen.  
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